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Holzhacken ist des-

halb so beliebt, weil 

man bei dieser Tätig-

keit den Erfolg sofort 

sieht. 

 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seit dem 1.1.2010 gehören 41 von insgesamt 46 Kirchengemeinden un-
serem Kirchengemeindeverband Krefeld-Kempen/Viersen an.  
 
Diese Entwicklung freut uns sehr und ist uns zugleich Ansporn, weiterhin 
für Sie gute Arbeit zu erbringen.  
Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten bei der Übertragung aller Per-
sonalfälle zum 1.1.2010 auf das VWZ war erfolgreich und hat sicher ge-
stellt, dass Ende Januar alle Mitarbeiter rechtzeitig ihre Gehälter auf den 
Konten hatten. 
 
Am 23.2.2010 hat die konstituierende Verbandsversammlung stattge-
funden. Erfreulich war die Teilnahme von 86 stimmberechtigten Mitglie-
dern, womit über Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
waren. 
Unter TOP 3 fand die Wahl der Mitglieder für den Verbandsausschusses 
statt.  
 
Es stellten sich 10 Kandidaten zur Wahl, die bei einer Enthaltung ein-
stimmig gewählt wurden. 
 
Diese sind: 
Frau   Birgit Stenmans, St. Vitus Oedt 
Frau   Dr. Astrid Bregenhorn-Kuhs , Hildegundis von Meer, Meerbusch 
Frau   Monika von Tempski, St. Nikolaus Krefeld-Ost 
Herr   Prof. Peter Vermeulen, St. Christophorus Krefeld-Nord 
Herr   Rainer Gitmans, St. Helena Viersen 
Herr   Gisbert Cornelißen, St. Cornelius und Peter; Viersen-Dülken 
Herr   Bernd Wolfs,  St. Bartholomäus, Niederkrüchten 
Herr   Paul Berger, St. Mariä Geburt, Kempen 
Herr   Clemens Hauser, Papst Johannes XXIII. Krefeld-Mtte 
Herr   Ralph Hoepfner, St. Karl-Borromäus, Krefeld-Oppum 
 
Zu Stellvertretenden  Vorsitzenden  des Verbandes wurden auf Vor-
schlag von Pfr. Stephan Gedden Frau Birgit Stenmans und Herr Ralph 
Hoepfner gewählt. 
 
Einstimmig hat die Verbandsversammlung in ihrer konstituierenden Sit-
zung eine Satzungsänderung zu § 10 Abs. 1 beschlossen, dass zukünftig 
die Anwesenheit eines Drittels der Mitglieder für die Beschlussfähigkeit 
der Versammlung ausreicht. Bei derzeit 41 Mitglieds-Kirchengemeinden 
sind also 41 anwesende Stimmberechtigte für Beschlussfassungen erfor-
derlich. Diese Satzungsänderung erhöht nach den Erfahrungen der ers-
ten drei Jahre die Handlungsfähigkeit der Verbandsversammlung erheb-
lich. 
 

� Information für unsere neuen Beauftragten 

Wir begrüßen Sie in Ihrem neuen Amt und freuen uns auf eine gute und 
konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen. Um Ihnen einen EDV-Zugang 
zum Bistumsnetz und die für Sie relevanten Informationen und Daten zu 
Ihrer Kirchengemeinde zu ermöglichen, werden Sie einen sogenannten 
„RSA SecurID Token“ (Zugangsschlüssel) aus dem Generalvikariat erhal-
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ten.  Viele von Ihnen dürften diesen Token inzwischen direkt aus Aachen 
erhalten haben. Da wir nichts Gegenteiliges gehört haben, gehen wir 
davon aus, dass die Installierung auf Ihren PC’s zuhause erfolgreich war. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Hotline in 
Aachen, Tel. 0241 – 452852 oder an das Verwaltungszentrum, Frau     
Esther Thölen, Tel. 02162 – 10204-21. 
 

 

� Personal 

Auch für das neue Kindergartenjahr 2010/2011 bieten wir den Trägern 
ab sofort Einzelberatungsgespräche im VWZ Viersen an. 
 
In diesen Einzelberatungsgesprächen werden die Träger von Frau Digia-
como, Frau Kraus oder Frau Rosendahl (VWZ Viersen) sowie Frau Antu-
nes (DiCV Aachen) in inhaltlichen, finanziellen und personellen Fragen 
beraten. Bitte setzen Sie sich zwecks Terminvereinbarung mit Frau Digi-
acomo in Verbindung. 
 
Im Zusammenhang mit den neu gegründeten kgv´s und den fusionier-
ten Gemeinden ist es für die korrekte Kostenstellenzuordnung wichtig, 
dass bei allen Unterlagen zu Neueinstellungen (z.B. Protokollauszüge, 
Befristungsabreden etc.) auch immer die Einrichtung des/der Mitarbei-
ter/in angegeben wird. 
 
Bei einer Krankheitsdauer von über 6 Wochen wird die Lohnfortzahlung 
eingestellt. Damit der Mitarbeiter nach der Genesung unverzüglich wie-
der in die Gehaltszahlung aufgenommen wird, bitten wir darum, uns 
umgehend über die Aufnahme des Dienstes zu informieren.  
 
 
� Finanzen 

Die Finanzabteilung ist mit den Jahresabschlüssen 2009 beschäftigt. Bit-
te lassen Sie den bei Ihnen vor Ort liegenden Sparbüchern die Zinsen 
beischreiben und senden Sie uns die entsprechenden Kopien. Über wei-
tere fehlende Unterlagen werden Sie in den nächsten Monaten von Ihren 
Sachbearbeitern angeschrieben. 
 
Zur Feststellung der Bestände der Einrichtungen, die auf die kgv’s über-
tragen wurden, werden die Jahresabschlüsse 2009 benötigt. Wir bitten 
daher um Verständnis, dass wir Ihnen die genauen Beträge, die an den 
kgv übertragen werden müssen, erst im Laufe des Jahres mitteilen kön-
nen. Damit der kgv bis zu diesem Zeitpunkt dennoch liquide ist, empfeh-
len, wir eine entsprechende Abschlagszahlung. Wenn Sie Fragen dazu 
haben, so helfen Ihnen die entsprechenden Mitarbeiter gerne weiter. 
 
 
 

� Einladung zum Infotag am 10.3.2010 in Viersen 

Am 10.3.2010 findet in der Zeit von 15.00 bis 20.00 h im Josef-

Lind-Haus, Viersen-Bockert (direkt am VWZ gelegen) ein Infotag 

für unsere Beauftragten und interessierten Kirchenvorstände 

statt.  
Wir laden hierzu alle Beauftragten und Kirchenvorstände des Verbands-
gebietes herzlich ein. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. 
Unsere Fachbereiche stellen sich vor und informieren zu aktuellen The-
men. Der Verbandsausschuss präsentiert seine Arbeit. Es besteht die  
Möglichkeit, an Schulungen zu den Anwendungen DMS und Lotus Notes 
teilzunehmen. Hierzu bitten wir um vorherige Anmeldung.  
Weiterhin werden Präsentationen im Bereich Datev und TN-Planning an-
geboten. Wir freuen uns auf Sie. 
Weitere Details des Infotages entnehmen Sie bitte der gesonderten Ein-
ladung. 
 

 


